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1 VERANLASSUNG UND ZIELSETZUNG 

Die Stadt Soltau hat die Aufstellung eines Bebauungsplans für zwei Gebiete im nördlichen 

Stadtgebiet beschlossen (Abb. 1). Gegenstand der Planung ist die zukünftige Nutzung des 

westlichen Geltungsbereiches als Ganztagsschule und des östlichen Geltungsbereiches als 

Kindertagesstätte. Mit der 71. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Soltau soll über 

eine zukünftige Darstellung als Fläche für den Gemeinbedarf (Kita/Ganztagsschule/Sport) 

auch die vorbereitende Bauleitplanung an die vorgesehenen Nutzungen angepasst werden. 

 

Im Änderungsverfahren des Flächennutzungsplans sind die Belange des besonderen Arten-

schutzes zu berücksichtigen, wie sie das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in den §§ 44 

und 45 regelt. Die dort genannten Verbotstatbestände definieren Beeinträchtigungen von ge-

schützten Arten und deren Lebensräumen, die nur unter eng gesteckten Rahmenbedingungen 

zulässig sind.  

 

Im vorliegenden Artenschutzfachbeitrag wird auf Basis einer Potenzialanalyse geprüft, ob 

durch die Umsetzung der Planung artenschutzrechtliche Verbotstatbestände für besonders o-

der streng geschützte Arten eintreten können. Gegebenenfalls werden Vorschläge für Vermei-

dungs- oder Ausgleichsmaßnahmen benannt. Erforderlichenfalls erfolgt auch eine Prüfung, ob 

die ökologischen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verbo-

ten vorliegen.  

 

Der vorliegende Artenschutzfachbeitrag ist Teil des Umweltberichts zur Änderung des Flä-

chennutzungsplans.   
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2 UNTERSUCHUNGSGEBIET  

Der Änderungsbereich der 71. Änderung des Flächennutzungsplans besteht aus den Teilge-

bieten A (Kita-Standort, ca. 0,97 ha.) und B (Standort Ganztagsschule, ca. 2,85 ha). Er ist 

identisch mit dem Plangeltungsbereichs des B-Plans Nr. 129. Die Flächen liegen am Nordrand 

des Soltauer Stadtgebietes nördlich und südlich der Winsener Straße (Abb. 1).  

 

Das nordöstlich gelegene Teilgebiet A mit dem geplanten Kita-Standort umfasst eine Lichtung 

sowie die Randbereiche angrenzender Kiefernforsten. Auf Teilen der Lichtung befand sich bis 

ca. 2020 ein lockerer Gehölzbestand, der im Winter 2021/22 nach starken Sturmschäden ent-

nommen wurde. Die Fläche ist heute ohne Nutzung und von einer niedrigen Grasflur bewach-

sen.  

 

Das weiter südwestlich gelegene Teilgebiet B mit dem geplanten Schulstandort grenzt nord-

östlich an das Gelände der Berufsbildenden Schule Soltau (BBS) an. Der zentrale Teil der Flä-

che wird aktuell als Sportplatz für das Schulzentrum genutzt, die Randbereiche werden von 

Wald- bzw. Waldrandflächen gebildet. Das Änderungsgebiet umfasst auch zwei Bestandsge-

bäude an der Winsener Straße. 

 

 
Abbildung 1:  Änderungsgebiet Flächennutzungsplan / Geltungsbereiche des Bebauungs-

  plans Nr. 129 -Teilgebiet A: Kita-Standort, Teilgebiet B: Schulstandort 

  (Quelle: Büro GSP, Bad Oldesloe) 
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3 RECHTLICHE GRUNDLAGEN 

Flächennutzungs- und Bebauungspläne sind unzulässig und damit nicht vollzugsfähig, wenn 

der Planverwirklichung dauerhafte und nicht ausräumbare artenschutzrechtliche Hindernisse 

entgegenstehen. Belange des Artenschutzes sind daher bereits auf der Ebene der Planauf-

stellung zu berücksichtigen. Folgende gesetzliche Regelungen sind maßgeblich: 

 

Für die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie1 und europäische Vogelarten2 gelten die 

artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote (§ 44 Abs. 1 BNatSchG) 

▪ der Tötung, Verletzung, bzw. Zerstörung oder Beschädigung von Individuen und ihren 

Entwicklungsstadien (Nr. 1),  

▪ der erheblichen Störung, wenn sich dadurch der Erhaltungszustand der lokalen Popu-

lation einer Art verschlechtert (Nr. 2) und 

▪ der Zerstörung, Beschädigung oder Entnahme der Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(Nr. 3). 

Für wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen gilt 

außerdem das Verbot,  

▪ sie aus der Natur zu entnehmen oder sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu 

zerstören (Nr. 4) 

 

Das Verbot der Tötung oder Verletzung bezieht sich auf das betroffene Individuum. Das Ver-

bot der Zerstörung oder Beschädigung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten betrifft die jeweils 

betroffenen Lebensstätten, wobei alle für den Erfolg der Reproduktion essenziellen Habitate 

mit einbezogen werden (funktionaler Ansatz bei der Definition der Fortpflanzungsstätte).  

Demgegenüber ist die lokale Population, auf die sich das Störungsverbot bezieht, gesetzlich 

nicht eindeutig definiert. Eine Abgrenzung ist in der Praxis nur ausnahmsweise möglich. Bei 

manchen Artenvorkommen lässt sich die lokale Population gut definieren oder in Form von 

Dichtezentren räumlich eingrenzen (z.B. Amphibiengewässer, Fledermauswochenstuben oder 

-winterquartiere, Kranichrastplatz). Bei Arten mit großen Raumansprüchen (z.B. Schwarz-

storch, Luchs) sind die betroffenen Individuen als lokale Population zu betrachten, bei flächen-

haft vorkommenden Arten (z.B. häufige Singvogelarten) können die Vorkommen innerhalb ei-

ner naturräumlichen Einheit oder ersatzweise auch innerhalb von Verwaltungsgrenzen als lo-

kale Population definiert werden (LANA 2010).  

 

In einem Urteil vom 4. März 2021 stellte der EUGH u.a. jedoch fest, dass das Verbot der Stö-

rung nach Artikel 12 der FFH-Richtlinie nicht nur dann greift, wenn sich der Erhaltungszustand 

der Arten durch eine Maßnahme verschlechtert. Diese Aussage stellt die Rechtsgültigkeit von 

§ 44 Abs 1 Nr.2 BNatSchG in Frage, wonach eine Störung nur dann als erheblich eingestuft 

wird, wenn sie sich negativ auf den Erhaltungszustand der lokalen Population einer betroffe-

nen Art auswirkt. In der Praxis der artenschutzfachlichen Bewertung für Arten nach Anhang IV 

                                                
1 FFH-Richtlinie: Richtlinie zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie wildlebenden Tiere und Pflanzen (92/43/EWG DES 

RATES); EU-Vogelschutzrichtlinie: Richtlinie 79/409/EG der Kommission vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden 

Vogelarten 

2 Alle europäischen Vogelarten sind bezüglich artenschutzrechtlicher Verbote des § 44 BNatSchG den streng geschützten Arten 

gleichgestellt. Überdies fallen alle wildlebenden Vogelarten unter die Schutzvorschriften der EU-Vogelschutzrichtlinie 
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der FFH-Richtlinie bedeutet dies: Es besteht eine höhere Rechtssicherheit, wenn bei der Prü-

fung des Störungsverbots nicht Bezug auf die lokale Population vorgenommen wird, sondern 

stattdessen die Störung der jeweils betroffenen Individuen beurteilt wird.   

 

Ein Verstoß gegen das Verbot der Zerstörung von Lebensstätten (Nr. 3) und im Hinblick auf 

damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen auch gegen das Verbot der Tötung/Ver-

letzung (Nr. 1) kann bei nach § 15 BNatSchG zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft 

sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 (1) BNatSchG, die nach den Vorschriften des 

Baugesetzbuches zulässig sind, unter bestimmten Bedingungen abgewendet werden. Hierfür 

ist zu gewährleisten, dass die ökologische Funktion der vom Eingriff oder Vorhaben betroffe-

nen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Zu 

diesem Zweck können gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG ggf. auch vorgezogene Ausgleichsmaß-

nahmen, auch CEF-Maßnahmen genannt (CEF=continuous ecological functionality-mea-

sures), festgesetzt werden. Ein „räumlicher Zusammenhang“ ist für Flächen gegeben, die in 

enger Beziehung zur betroffenen Lebensstätte stehen und innerhalb der Aktionsradien der be-

troffenen Arten liegen (vgl. TRAUTNER 2020, LANA 2010). 

 

In einem Urteil vom 4. März 2021 zu Abholzungen in einem schwedischen Waldgebiet (Rs. C-

473/19 u. 474/19, Föreningen Skydda Skogen) hat der Europäische Gerichtshof (EUGH) je-

doch festgestellt, dass das Verbot der Störung nach Artikel 12 der FFH-Richtlinie nicht nur 

dann greift, wenn sich der Erhaltungszustand der Arten durch eine Maßnahme verschlechtert. 

Diese Aussage stellt die Rechtsgültigkeit von § 44 Abs 1 Nr.2 BNatSchG in Frage, wonach 

eine Störung nur dann als erheblich eingestuft wird, wenn sie sich negativ auf den Erhaltungs-

zustand der lokalen Population einer betroffenen Art auswirkt. In der Praxis der artenschutz-

fachlichen Bewertung für Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie bedeutet dies: Es besteht 

eine höhere Rechtssicherheit, wenn bei der Prüfung des Störungsverbots nicht Bezug auf die 

lokale Population vorgenommen wird, sondern stattdessen die Störung der jeweils betroffenen 

Individuen beurteilt wird.   

 

Gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG liegt für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigun-

gen durch Eingriffe in Natur und Landschaft, die nach § 17 Abs. 1 oder 3 BNatSchG zugelas-

sen oder von einer Behörde durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Ab-

satz 2 (1) BNatSchG ein Verstoß gegen das Tötungs- und Verletzungsverbot (Nr.1) nicht vor, 

wenn sich das Tötungs- und Verletzungsrisiko nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchti-

gung auch bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht ver-

mieden werden kann. Außerdem liegt kein Verbot der Zerstörung oder Beschädigung von Le-

bensstätten (Nr. 3) vor, wenn die ökologische Funktion der vom Eingriff oder Vorhaben be-

troffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt 

wird. 

 

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, auch CEF-Maßnah-

men genannt (CEF=continuous ecological functionality-measures), festgesetzt werden. Ein 

„räumlicher Zusammenhang“ ist für Flächen gegeben, die in enger Beziehung zur betroffenen 

Lebensstätte stehen und innerhalb der Aktionsradien der betroffenen Arten liegen (vgl. 

TRAUTNER 2020, LANA 2010). 
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Für alle übrigen besonders geschützten Arten, die in der Bundesartenschutzverordnung o-

der der EU-Artenschutzverordnung (Verordnung (EG) Nr. 338/97) geführt sind, haben die Zu-

griffsverbote keine Geltung, wenn sie bei Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplänen, im In-

nenbereich, im Zuge von Planaufstellungen, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches 

(BauGB) zulässig sind oder bei zulässigen Eingriffen auftreten (§ 44 Abs. 5 BNatSchG)3. Die 

Habitatansprüche dieser Arten sind dennoch zu berücksichtigen. Im Gegensatz zu den arten-

schutzrechtlich erforderlichen Maßnahmen für die europäischen Vogelarten sowie die Arten 

aus Anhang IV der FFH-Richtlinie können die Belange dieser Arten im Rahmen der Genehmi-

gung gegen andere Belange abgewogen werden. 

 

Im Einzelfall ist eine Ausnahme von den Verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG aus zwingen-

den Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder 

wirtschaftlicher Art zulässig. Als Voraussetzung hierfür muss allerdings gewährleistet sein, 

dass zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Popula-

tion einer Art nicht verschlechtert. Auch darf Artikel 16 Abs. 1 der FFH-Richtlinie hierzu keine 

weitergehenden Anforderungen enthalten (§ 45 Abs. 7 BNatSchG).  

 

Die Sicherung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Rahmen einer Ausnahmegeneh-

migung wird in der Regel mit der Durchführung von Maßnahmen nachgewiesen, die so konzi-

piert sind, dass sie die betroffenen Funktionen vollumfänglich übernehmen. Die beschriebenen 

Maßnahmen werden als Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes (FCS-Maßnah-

men, FCS = favourable conservation status = günstiger Erhaltungszustand) bezeichnet. 

 

 

  

                                                
3 § 18 Abs. 2 BNatSchG verweist u.a. auf § 34 BauGB. Danach ist ein Vorhaben innerhalb der im Zu-

sammenhang bebauten Ortsteile auch ohne Bebauungsplan zulässig, wenn es sich nach Art und Maß 

der baulichen Nutzung in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert 

ist. 
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4 MATERIAL UND METHODEN 

4.1 Datenrecherche  

Im Rahmen der Datenrecherche wird ermittelt, für welche Arten ein Vorkommen im Untersu-

chungsgebiet aufgrund ihrer allgemeinen Verbreitung und ihrer Lebensraumansprüche über-

haupt möglich ist und für welche Arten es Hinweise auf Vorkommen gibt. Folgende Daten-

grundlagen bilden die Basis für die Recherche:  

 

▪ Rote Listen gefährdeter Tier- und Pflanzenarten Deutschlands und Niedersachsens 

▪ Angaben aus dem Verzeichnis der in Niedersachsen besonders oder streng geschütz-

ten Arten (THEUNERT 2008) 

▪ Vollzugshinweise zum Schutz von Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie in Nieder-

sachsen (NLWKN online 2023)  

▪ Landschaftsrahmenplan Heidekreis (HEIDEKREIS 2013) 

▪ allgemeine Literatur zu Ansprüchen und Verbreitung der zu untersuchenden Arten 

 

4.2 Habitatanalyse 

Als Ergänzung zu der Auswertung vorhandenen Daten wurde der Änderungs-/Plangeltungsbe-

reich und die direkt angrenzenden Flächen auf einer Ortsbegehung am 01. und 23.3.2023 auf 

die Habitateignung für diese Arten untersucht.  

 

4.3 Potenzialanalyse 

Die Potenzialanalyse führt die Ergebnisse der Datenrecherche und der Habitatanalyse zusam-

men. Im Ergebnis wird festgestellt, welche Arten der nicht näher untersuchten Artengruppen 

potenziell im Untersuchungsgebiet vorkommen können. Naturgemäß liegt die Zahl der poten-

ziell vorkommenden Arten in der Regel deutlich über der der tatsächlich im Gebiet lebenden 

Arten, wie sie im Rahmen einer Erfassung des tatsächlichen Bestands nachgewiesen würde. 

 

4.4 Prüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Den potenziell vorkommenden Arten werden die Auswirkungen der Planung gegenüberge-

stellt. Die Prüfung stellt für die jeweils betroffenen Arten fest, ob einer der drei Verbotstatbe-

stände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG zutrifft. Gegebenenfalls werden Vermeidungsmaßnahmen 

mit einbezogen. Sofern der Verbotstatbestand der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten vorliegt, erfolgt eine Prüfung, ob gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG die ökologische Funk-

tion der Lebensstätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt. Erforderlichenfalls wer-

den vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen in die Betrachtung mit einbezogen. Können auch 

diese keinen Erhalt der ökologischen Funktion der Lebensstätten bewirken, schließt sich eine 

Ausnahmeprüfung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG an. Diese beurteilt, ob sich der Erhaltungszu-

stand der lokalen Population der jeweils betroffenen Art durch das Vorhaben verschlechtert. 

Gegebenenfalls werden hierfür Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszu-

stands der jeweils betroffenen Art formuliert. 
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5 HABITATANALYSE 

Teilgebiet A (Standort Kindertagesstätte) 

 

Der zentrale Teil des Gebiets stellt sich aktuell als gehölzfreie, strukturarme Waldlichtung dar 

(Abbildung 2). Bis vor Kurzem war die Fläche mit einem lockeren Mischbestand aus Laub- und 

Nadelgehölzen bestanden, die in der Folge des starken Windbruchs im Winter 2021/22 ent-

nommen wurden. Mittlerweile hat sich auf der gesamten gehölzfreien Fläche eine niedrig-

wüchsige krautige Vegetation etabliert. Die Vegetation wird aus einer homogenen, kräuterrei-

chen Grasflur magerer, bodensaurer Standorte gebildet. Bestandsprägend sind Süßgräser wie 

Rotes Straußgras (Agrostis capillaris) und Quecke (Elymus repens) sowie typische Kräuter der 

Schlagfluren und Lichtungen, z.B. Kleiner Sauerampfer (Rumex acetosella), Fünfmänniges 

Hornkraut (Cerastium semidecandrum) und Roter Fingerhut (Digitalis purpureum). 

 

Die Grasflur stellt ein geeignetes Habitat für thermophile Arten der Gruppen Hautflügler, Heu-

schrecken, Schmetterlinge sowie Laufkäfer dar. Daneben können in den Randbereichen Rep-

tilienarten wie Blindschleiche und Waldeidechse vorkommen. Die Fläche eignet sich als Nah-

rungshabitat für Brutvögel der angrenzenden Gehölzhabitate und als Nahrungshabitat für 

strukturgebunden jagende Fledermäuse. 

 

 

Abbildung 2:  Teilgebiet A - zentrale, gehölzfreie Fläche 

 

Am Südwestrand des Teilgebiets verläuft über die Lichtung ein unbefestigter Fahrweg.  

Am Nordwestrand befindet sich auf ca. 30 m Länge parallel zur Winsener Straße ein fragmen-

tarisch ausgeprägter lückiger Gehölzstreifen aus noch jungen Stiel-Eichen (Quercus robur), 

Rotbuchen (Fagus sylvatica) und Hainbuchen (Carpinus betulus). Die Krautschicht besteht 

aus Arten nährstoffarmer, gestörter Standorte wie Land-Reitgras (Calamagrostis epigejos), 

Sand-Segge (Carex arenaria), Draht-Schmiele (Deschampsia flexuosa) und Rotem Fingerhut 

(Digitalis purpurea). Nordwestlich grenzt an die Baumreihe die Straßenbankette an. Beson-

dere Habitatstrukturen wie Höhlen, Astausbrüche oder starkes Totholz fehlen. 
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Den Südostrand des Teilgebiets bildet ein lichter Mischbestand aus Kiefern (Pinus sylvest-

ris), und Sand-Birken (Betula pendula) mittleren Alters, der in den angrenzenden, unterwuchs-

reichen Kiefernforst vermittelt. Die Strauchschicht wird aus Jungwuchs von Rotbuche (Fagus 

sylvatica) und Später Traubenkirsche (Prunus serotina) gebildet, darunter wächst eine Kraut-

vegetation aus Säurezeigern wie Heidelbeere (Vaccinium myrtillus) und Draht-Schmiele 

(Deschampsia flexuosa). Besondere Habitatstrukturen wie Höhlen, Astausbrüche oder starkes 

Totholz fehlen auch hier. 

 

Den Nordosten des Teilgebiets bildet ein ca. 30 m breiter junger Pionier-Laubwald aus ca.  

5 m hohem Rotbuchen-Jungwuchs, Kiefern- und Sandbirken-Sämlingen. Darunter wächst eine 

Zwergstrauchschicht mit viel Heidelbeere und Drahtschmiele. Ältere Gehölze wurden aus dem 

Bestand vor einigen Jahren entnommen. Die Fläche wird nach Angaben der Stadt Soltau als 

Brandschutzstreifen für die geplante Nutzung von höheren Gehölzen freigehalten. Durch das 

Fehlen von Altgehölzen fehlen auch hier besondere Habitatstrukturen wie Höhlen, Astausbrü-

che oder starkes Totholz. 

 

Die beschriebenen Gehölzbestände an den Rändern des Teilgebiets sind als Bruthabitat für 

Vogelarten nutzungsgeprägter Nadelforsten und gestörter, siedlungsnaher Waldränder geeig-

net. Brutvorkommen von Gebüsch- und Bodenbrütern sind auch in dem Pionierwaldstreifen im 

Nordosten zu erwarten. Die Waldränder sind als Nahrungshabitat für strukturgebunden ja-

gende Fledermäuse geeignet. Aus der Gruppe der Säugetiere sind Eichhörnchen, europäi-

scher Igel, Spitz- und Altweltmäuse zu erwarten. Auch für Hautflügler wie Ameisen, Tafal-

tern,Wildbienen und Hummeln sowie Lauf-, Pracht- und Bockkäfer können diese Bestände 

eine allgemeine Habitatfunktion haben. Eingeschränkt ist eine Nutzung als Landlebensraum 

für anpassungsfähigere Amphibienarten wie Erdkröte und Grasfrosch möglich. 

 

 

Teilgebiet B (Schulstandort) 

 

Der zentrale Bereich dieses Teilgebietes wird als Schulsportplatz genutzt.  

Die intensiv gepflegten Scherrasenflächen haben nur ein geringes Habitatpotenzial, sie sind 

allenfalls als Nahrungshabitat für Brutvögel der benachbarten Waldflächen und Fledermäuse 

der benachbarten Siedlungs- und Waldflächen geeignet. 

 

Im Osten des Teilgebiets befindet sich das derzeit ungenutzte Gebäude der „Heidepension“ 

und ein daneben liegender, zum Sportplatz gehörender Schuppen. Diese Gebäude sind ein 

potenzielles Bruthabitat für an Gebäuden brütende Vogelarten, sie eignen sich außerdem als 

Quartierstandort für Gebäude bewohnende Fledermausarten. 

 

Am Nordostrand (Abb. 3) enthält das Teilgebiet einen ca. 15 m breiten, lichten Gehölzstreifen 

aus älteren Kiefern (Pinus sylvestris, Stammdurchmesser 0,6-0,8 m) sowie jüngeren Stiel-Ei-

chen (Quercus robur) und Sand-Birken (Betula pendula). Darunter wächst eine Strauchschicht 

aus Jungwuchs der Späten Traubenkirsche (Prunus serotina) und Stiel-Eiche sowie eine lü-

ckige, magere, von Heidelbeere (Vaccinium myrtillus) überwachsene Grasflur mit Wald-Geiß-

blatt (Lonicera periclymenum), Sand-Segge (Carex arenaria) und Draht-Schmiele 

(Deschampsia flexuosa). Der Gehölzstreifen wird von einem mit Betonsteinpflaster befestigten 
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Stellplatz unterbrochen. Nördlich davon verläuft ein geschotterter und beiderseits von Trittra-

sen begleiteter Waldweg, der die Plangebietsgrenze darstellt. Dahinter erstrecken sich ältere 

und unterwuchsreiche Forstflächen aus Kiefern und Douglasien (Pseudotsuga menziesii) mit 

Laubwaldbeimischung aus Sand-Birke und Stiel-Eiche, die zum weitläufigen Böhme-Wald ge-

hören. Die Krautschicht besteht hier aus Heidelbeere und Drahtschmiele, sie ist aber insge-

samt schwach ausgeprägt. Der Baumbestand im Geltungsbereich hat keine größeren Höhlun-

gen oder starke Astausbrüche. Nach Norden hin wird der Forst dichtwüchsiger, er ist hier von 

älteren Douglasien geprägt, zwischen denen einzelne teils abgängige Stieleichen und Birken 

wachsen. Diese weisen gelegentlich auch einzelne Höhlungen oder Astausbrüche auf. 

 

Die auf der Nordwestseite angrenzenden Waldflächen stellen den Randbereich des dahinter-

liegenden Böhmewalds dar und haben den Charakter eines Waldmantels mit einer schmalen, 

zum Sportplatz hin vorgelagerten Grasflur. Der Gehölzaufwuchs setzt sich aus einzelnen Kie-

fern (Pinus sylvestris, Stammdurchmesser bis 0,6 m), spontan aufgewachsenen Sand-Birken 

(Betula pendula) und Stiel-Eichen (Quercus robur) sowie einer Naturverjüngung aus Rot-Bu-

che (Fagus sylvatica) zusammen. Die Krautschicht besteht aus Heidelbeeren (Vaccinium myr-

tillus) sowie verschiedenen waldrandtypischen Süßgräsern und krautigen Arten bodensaurer 

Standorte. Daran schließt sich ein älterer, strukturreicher Kiefern-Douglasienforst (Stamm-

durchmesser 0,8-1,0 m) mit Laubbeimischung (Stiel-Eiche, Rot-Buche) an. 

 

Auf der Südwestseite des Sportplatzes (Abb. 4) liegt innerhalb des Geltungsbereiches ein 

weiterer, 10-20 m breiter Gehölzstreifen, der ebenfalls aus Kiefer (Pinus sylvestris), Sand-

Birke (Betula pendula) und Stiel-Eiche (Quercus robur) besteht, wobei die Birken größtenteils 

kürzlich gefällt wurden. Auf der Nordostseite ist dem Gehölzstreifen eine Beton-Tribüne vorge-

lagert, auf der anderen Seite grenzen hinter einem Geländevesprung die Gebäude und Ver-

kehrsflächen der Berufsbildenden Schulen Soltaus an.  

 

Am Südostrand des Teilgebiets liegt zwischen Sportplatz und Winsener Straße ein ca. 30 m 

breiter, lichter Gehölzriegel, der vorwiegend aus mittelalten Stiel-Eichen (Quercus robur), Kie-

fern (Pinus sylvestris) und Sand-Birken (Betula pendula) mit Stammdurchmessern zwischen 

0,6 und 0,8 m besteht. Der Baumbestand wird auf halber Strecke von einer eingezäunten Feu-

erwehrzufahrt mit Scherrasenvegetation unterbrochen. Im Unterwuchs finden sich Heidelbeere 

(Vaccinium myrtillus), Efeu (Hedera helix), Brombeere (Rubus fruticosus), Wald-Geißblatt (Lo-

nicera periclymenum), Späte Traubenkirsche (Prunus serotina) und Eibe (Taxus baccata). 

Nordöstlich der Feuerwehrzufahrt folgt eine Rhododendron-Unterpflanzung und ein Douglasi-

enbestand, hier ist der Charakter des Baumbestands zunehmend gärtnerisch geprägt. Zur 

Straßenseite hin ist der Bestand etwas ruderalisiert. 

 

Die gehölzgeprägten Randbereiche des Sportplatzes haben eine Habitateignung für Vogelar-

ten der Waldränder und Siedlungsgehölze, darunter auch höhlenbewohnende Arten. Stö-

rungsempfindliche Waldarten dürften hier aufgrund der regelmäßigen Sportplatznutzung aber 

weitgehend fehlen. Für strukturgebunden jagende Fledermausarten können die Gehölzränder 

eine Funktion als Jagdroute haben, aber die Sportplatznutzung sowie dessen Beleuchtung 

stellen für sie eine starke Habitatbeeinträchtigung dar. Vereinzelt ist an kleinen Höhlen oder 

Rindenspalten an den älteren Gehölzen auch mit kleineren Zwischenquartieren baumbewoh-

nender Arten zu rechnen, nicht aber mit Wochenstuben oder größeren Quartieren. Aus der 
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Gruppe der Säugetiere sind Eichhörnchen, europäischer Igel, Spitz- und Altweltmäuse zu er-

warten. Auch für Hautflügler wie Ameisen, Tagfalter, Wildbienen und Hummeln sowie Lauf-, 

Pracht- und Bockkäfer können diese Bestände eine allgemeine Habitatfunktion haben.  

 

 

Abbildung 3:  Teilgebiet B - Nordostseite 

 

 

 

Abbildung 4:  Teilgebiet B - Südwestseite 
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6 POTENZIALANALYSE 

6.1 Säugetiere 

Für die Artengruppe liegen für Niedersachsen Verbreitungsangaben (THEUNERT 2008) und An-

gaben des NLWKN (online 2021) vor, daneben Rote Listen Niedersachsens (HECKENROTH 

1993) und Deutschlands (MEINIG et al. 2020). Von den in Niedersachsen aktuell vorkommen-

den landlebenden Säugetierarten sind 26 Arten, darunter 19 Fledermausarten, im Anhang IV 

der FFH-Richtlinie genannt.  

 

Vorkommen der streng geschützten Arten Feldhamster (Cricetus cricetus) und Luchs (Lynx 

lynx) sind ausgeschlossen, da die Arten nördlich des Mittellandkanals nicht verbreitet sind. Bo-

denständige Vorkommen vom Wolf (Canis lupus) und von der sich nach Norden ausbreiten-

den Wildkatze (Felis silvestris) können aufgrund der fehlenden Habitateignung und der Sied-

lungsnähe ausgeschlossen werden.  

 

Für den Fischotter (Lutra lutra), zu dessen Hauptvorkommensgewässern im Heidekreis die 

ca. 300 m nordwestlich verlaufende Böhme und ihre Nebengewässer zählen, sind bodenstän-

dige Vorkommen in den gewässerfreien und siedlungsnahen Plangeltungsbereichen auszu-

schließen. Ebenso sind Vorkommen des Bibers (Castor fiber) mangels geeigneter Habitate 

nicht zu erwarten. 

 

Die osteuropäisch verbreitete Haselmaus (Muscardinus avellanarius) kommt in unterwuchs-

reichen Wäldern aller Art vor, bisweilen auch in Knicks, Gebüschen und Brachen, soweit diese 

in der Nähe größerer Wälder liegen. Für Niedersachsen gibt es Nachweise aus dem Bergland, 

aber auch aus der Lüneburger Heide (TÜP Munster, TÜP Bergen-Hohne). Vorkommen im 

Stadtgebiet Soltaus und der Umgebung sind nicht bekannt. Aufgrund seiner Lage, Habitataus-

stattung und auch der aktuellen Nutzung sind Vorkommen der Haselmaus im Plangeltungsbe-

reich auszuschließen. 

 

Aus der Kategorie der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten, besonders geschützten 

Säugetierarten sind Vorkommen aus den Gruppen Spitzmäuse und Altweltmäuse sowie von 

Braunbrustigel, Maulwurf und Eichhörnchen möglich.  

 

Strukturen, die sich als Zwischenquartiere oder Tagesverstecke für baumbewohnende Fleder-

mäuse eignen, sind in den Randbereichen der beiden Teilgebiete vorhanden. Wochenstuben 

oder größere Quartiere sind aber nicht zu erwarten. Die Baumreihen an den Rändern der ge-

planten Kita-Fläche und des Schulstandorts können für strukturgebunden jagende Arten als 

Nahrungshabitat und als Flugroute dienen. Aufgrund der Habitatstruktur sowie am Schulstand-

ort auch der hohen Störungsintensität (Spielbetrieb, Flutlicht) besteht für sie aber keine hervor-

zuhebende Bedeutung. Quartiere gebäudebewohnender Fledermausarten sind in der ehemali-

gen „Heidepension“ und dem benachbarten Gebäude möglich. 

 

Im Plangeltungsbereich und den angrenzenden Flächen sind Vorkommen der in Tabelle 1 auf-

geführten Fledermausarten möglich. 
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Tabelle 1: Potenzielle Vorkommen von Fledermausarten im Plangeltungsbereich und in der    

       näheren Umgebung 

Name 
Rote Liste* Potenzial** 

 Nds. D 

Brandtfledermaus Myotis brandtii 2 - F 

Braunes Langohr Plecotus auritus 2 3 F, J 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus  2 G S, J, B 

Fransenfledermaus Myotis nattereri 2 - F, J 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula  2 D F, J 

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri 1 D F, J 

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus 2 - F, J, S 

Mückenfledermaus  Pipistrellus pygmaeus - - F, J 

Rauhautfledermaus  Pipistrellus nathusii  2 - S, J, B 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii 3 - F 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 3 - Wo, S, J, B 

* Rote Liste-Status (HECKENROTH 1993, MEINIG et al.2009): 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet,  

  G = Gefährdung anzunehmen, D = Daten unzureichend 

 

**Potenzial (Status):  

Wochenstube (Wo) Von Mai bis Juli, überwiegend von Weibchen während der Geburt und zur Auf-

zucht der flugunfähigen Jungtiere genutzte Quartiere 

Balzquartier/  

Paarungsquartier (B) 

Quartiere, zu denen die Männchen in der spätsommerlichen/herbstlichen Balzzeit  

die Weibchen zur Paarung locken  

Winterquartier (W) Zur Überwinterung von September bis April (vor allem von Oktober bis März) 

genutzte Quartiere  

Sommer- oder Zwi-

schenquartier (S)  

Außerhalb der Wochenstuben- und Überwinterungszeit genutzte Quartiere sowie  

von Männchen zur Wochenstubenzeit aufgesuchte gesonderte Quartiere 

Jagdgebiet (J) Zur Nahrungssuche aufgesuchtes Gebiet  

Flugweg/ 

Flugstraße (F) 

Auf Transfer- und Streckenflügen zwischen Quartieren und Jagdgebieten oder  

zur Wanderungszeit sowie bei Suchflügen regelmäßig genutzte Bereiche 

 

Die Brandtfledermaus (Myotis brandtii) bevorzugt Feuchtwaldhabitate, wo sie gern in Gewäs-

sernähe jagt. Als Sommerquartiere nutzt sie Baumhöhlen oder Gebäude. Im Winter findet man 

Brandtfledermäuse in unterirdischen Quartieren. In Niedersachsen kommt die Art lückenhaft 

vor. Nachweise gibt es auch aus der weiteren Umgebung in der Nord- und Südheide. 

 

Die linearen Gehölzstrukturen entlang des Sportplatzes und am Rand des Kita-Geländes kön-

nen der Art als Leitlinie für Flugbewegungen dienen. 

 
Das Braune Langohr (Plecotus auritus) kommt in Waldgebieten, Parks, Gärten und Gebüsch-

landschaften vor. Dabei werden meist siedlungsferne, ungestörte Bereiche bevorzugt, da die 

Art empfindlich gegenüber Lärm- und Lichtemissionen ist. Als Winterquartiere werden feuchte 
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Keller, Tunnel, Stollen und z.T. auch Gebäude, seltener Baumhöhlen genutzt. Im Sommer 

werden Baumhöhlen und Fledermauskästen oder auch großräumige Dachböden bewohnt. Die 

Art ist in Niedersachsen zwar weit verbreitet aber stark gefährdet. In Soltau wurde die Art von 

den Verfassern in den Vorjahren in geringer Anzahl am südlichen Stadtrand beobachtet. 

 

Möglich ist im Plangebiet eine Nutzung des geplanten Kita-Standorts als Jagdhabitat. Von ei-

ner essenziellen Bedeutung im Zusammenhang mit benachbarter Quartieren wird für sie je-

doch nicht ausgegangen. 

 

Die Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) ist in ganz Niedersachsen verbreitet und be-

wohnt bevorzugt den Siedlungsraum. Nachweise finden sich auch im Norden Soltaus. Sowohl 

Wochenstuben als auch einzeln lebende Männchen finden sich meist in Spalten und Hohlräu-

men in und an Gebäuden, selten auch in Baumhöhlen. Die Art wechselt im Jahresverlauf häu-

fig ihre Quartiere innerhalb eines Quartiersverbunds. Die Jagdgebiete liegen überwiegend in 

offener oder halboffener Landschaft. Flugbewegungen erfolgen oft regelmäßig, geradlinig ent-

lang festgelegter Strecken (Flugstraßen) über der Vegetation oder im freien Luftraum.  

 

Eine Quartiersnutzung der benachbarten Gebäude der Heidepension und dem angrenzenden 

Nebengebäude als Sommer-, Zwischen- oder Paarungsquartier sowie als Tagesversteck ist 

nicht auszuschließen. Eine Nutzung der überplanten Sportplatzfläche und der für die Kita vor-

gesehenen Lichtung als Jagdgebiet und Flugstraße ist möglich. 

 

Die Fransenfledermaus (Myotis nattereri) besiedelt Spalten an Gebäuden, Fledermauskästen 

und Baumhöhlen. Neben Wäldern werden auch landwirtschaftliche Bereiche mit Viehhaltung 

genutzt. Im Winter wird die Art überwiegend in Höhlen, Kellern und Stollen gefunden. Die Jagd 

findet meist in geringer Höhe nah an der Vegetation, bisweilen auch in Viehställen statt. Die 

Art gilt als ortstreu. In Niedersachsen ist die Art lückenhaft verbreitet. Nachweise aus dem 

Norden Soltaus liegen allerdings nicht vor. Für diese Art ist eine Nutzung der Waldrandberei-

che als Jagdgebiet und Flugstraße möglich. 

 

Der Große Abendsegler (Nyctalus noctula) bewohnt Wald, waldartige Parks und baumreiche 

Siedlungsgebiete. Dort bezieht er, besonders in Gewässernähe, Baumhöhlen oder Fleder-

mauskästen. Als Winterquartier werden neben Gebäuden auch Baumhöhlen aufgesucht. Zur 

Zugzeit ist die Art bisweilen in großer Anzahl zu beobachten. Dann werden Zwischenquartiere 

besetzt, die auch an höheren Gebäuden liegen. Die Art besitzt große Aktionsräume, so sind 

die Jagdgebiete oft 10 km und weiter von den Quartieren entfernt. Flug- und Jagdbewegungen 

erfolgen in der Regel im freien Luftraum und meist in größerer Höhe. Nachweise gibt es auch 

im Norden Soltaus. Im Plangebiet und seinen Randbereichen ist eine sporadische Nutzung 

zur Jagd möglich, eine besondere Eignung als essenzielles Nahrungshabitat ist aber nicht er-

kennbar. Ein als Quartier geeigneter Großbaumbestand mit Höhlen ist im Plangebiet nicht vor-

handen. 

 

Der Kleine Abendsegler (Nyctalus leisleri) bewohnt meist Baumhöhlen und nur selten Ge-

bäude. Auch den Winter verbringt die Art in Baumhöhlen, jedoch meist in südlicheren Regio-

nen. In Niedersachsen ist sie lückenhaft verbreitet, Nachweise aus der Umgebung liegen aus 

dem Süden Soltaus vor, so etwa aus dem Bereich Tetendorf (PGM 2022). Sie nutzt zur Jagd 

den freien Luftraum und vollzieht großräumige, saisonale Wanderungen. Auch für diese Art ist 
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eine Nutzung des Luftraums über dem Plangebiet zur Jagd möglich, eine besondere Habitat-

eignung als essenzielles Nahrungshabitat ist aber nicht erkennbar. Ein als Quartier geeigneter 

Großbaumbestand ist im Plangebiet und daran angrenzend nicht vorhanden. 

 

Die Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) kommt in halboffenen Kulturlandschaften vor. 

Als Sommerquartiere nutzt sie Spalten und Nischen an Gebäuden. Im Winter werden Keller 

als Quartier genutzt. In Niedersachsen ist die Art lückenhaft verbreitet. Nachweise gibt es 

auch aus der Umgebung des Untersuchungsgebietes. So wurde die Art von den Verfassern 

bereits im Vorjahr an der Böhme im Zentrum Soltaus nachgewiesen.  

 

Im Untersuchungsgebiet wurden die Art im Mai, Juni und August mit wenigen Rufsequenzen 

von Einzeltieren nachgewiesen. Dabei handelte es sich um das Gebiet im Transferflug durch-

querende Einzeltiere. Die Gehölzstrukturen des Geltungsbereiches können der Art als Leitlinie 

für Flugbewegungen und als Jagdroute dienen. Potenzielle Sommerquartiere befinden sich in 

den beiden Gebäuden am Sportplatz in Teilgebiet A. 

 

Die Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) tritt in Niedersachsen landesweit zerstreut auf, 

Nachweise liegen auch für den Süden Soltaus vor, so etwa aus dem Bereich Tetendorf (PGM 

2022). Tiere der nordosteuropäischen Populationen suchen Norddeutschland jährlich zur Mig-

rationszeit im Herbst in großer Zahl auf. Auch Wochenstuben sind regelmäßig anzutreffen. Als 

baumbewohnende Art wird die Rauhautfledermaus vorwiegend in Wäldern angetroffen, nutzt 

aber auch Parklandschaften und Gewässer als Jagdhabitat. Zur Migrationszeit bezieht sie 

meist stationäre Balzquartiere, die in Baumhöhlen oder an Gebäuden liegen können. Nischen, 

z.B. in Gebäuden, an Holzverschalungen oder in aufgeschichteten Holzstapeln, können teil-

weise zur Überdauerung der kalten Jahreszeit genutzt werden.  

 

Vorkommen von Sommer- und Zwischenquartieren, Balzquartieren oder Tagesverstecken ein-

zelner Tiere sind an Gebäuden südlich, nördlich und westlich des Plangebiets nicht auszu-

schließen. Eine Nutzung der Randbereiche der überplanten Sportfläche und der für die Kita 

vorgesehene Lichtung als Jagdgebiet und Flugstraße ist möglich.  

 

Die Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) ist in Niedersachsen weit verbreitet. Bei der 

Jagd ist sie eng an Wasserflächen gebunden, die im Tiefflug überflogen werden. Sommer-

quartiere werden oft in Gewässernähe in Baumhöhlen, Winterquartiere in Höhlen und Kellern 

bezogen. Die Männchen übersommern auch zeitweise in Höhlen und Kellern. Die Art legt bei 

ihren saisonalen Wanderungen meist kürzere Entfernungen unter 150 km zurück. Die Art ist in 

Niedersachsen weit verbreitet, fehlt aber bisweilen in gewässerarmen Landschaften, so auch 

in weiten Teilen der Heide. In Soltau wurde die Art im Stadtzentrum an der Böhme beobachtet 

(PGM 2022). Die Waldränder können der Art gelegentlich als Leitlinie für Flugbewegungen die-

nen, eine hervorgehobene Bedeutung für die Art hat das Plangebiet aber nicht. 

 

Die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) ist in Niedersachsen weit verbreitet und wurde 

auch im Norden Soltaus nachgewiesen, so etwa im Bereich Heidepark Soltau (BatMap online 

2023). Sie kommt in nahezu allen Landschaften vor, bevorzugt aber siedlungsnahe Bereiche 

mit halboffenem Gelände. Als Quartier dienen Gebäudenischen aller Art, Dachböden und sel-

ten auch Baumhöhlen. Sie jagt meist strukturnah, z.B. an Gehölzen, Gewässern oder Straßen-

laternen. Es sind aber auch Flugbewegungen in größerer Höhe dokumentiert. Im Spätsom-

mer/Herbst findet die Flugbalz der Männchen in abgegrenzten Balzrevieren statt.  
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Vorkommen von Sommer- und Zwischenquartieren, Balzquartieren oder Tagesverstecken ein-

zelner Tiere sind im Plangeltungsbereich nicht auszuschließen. Insbesondere im Gebäudebe-

stand am Sportplatz ist auch eine Nutzung als Wochenstube, nicht jedoch als Winterquartier 

möglich. Eine Nutzung als Jagdgebiet und Flugstraße ist überall im Gebiet möglich. Dies gilt 

mit Einschränkungen auch für die erst kürzlich von der Zwergfledermaus getrennte Mücken-

fledermaus (Pipistrellus pygmaeus), die aber etwas stärker als diese an Auwälder, Niederun-

gen und Gewässer gebunden ist. 

 

 
Folgende Arten sind aufgrund ihrer besonderen Habitatansprüche oder ihrer geografischen 

Verbreitung im Untersuchungsgebiet nicht zu erwarten:  

▪ Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)  

▪ Graues Langohr  (Plecotus austriacus)  

▪ Großes Mausohr  (Myotis myotis) 

▪ Mopsfledermaus  (Barbastella barbastellus) 

▪ Nordfledermaus  (Eptesicus nilsonii)  

▪ Nymphenfledermaus  (Myotis alcathoe)  

▪ Teichfledermaus  (Myotis dasycneme)  

▪ Zweifarbfledermaus  (Vespertilio murinus)  

 

6.2 Brutvögel 

Für das Untersuchungsgebiet liegen für das Bundesland Niedersachsen Verbreitungsangaben 

(THEUNERT 2009, KRÜGER et al. 2014) sowie eine Rote Liste (KRÜGER et al. 2021) vor. 

 

Im Untersuchungsgebiet bzw. in deren unmittelbarer Umgebung kommen 46 Arten als poten-

zielle Brutvögel vor (Tabelle 2). Darunter sind je 4 Arten der Vorwarnlisten der Roten Listen 

und der Roten Listen (RL 3). Sie sind in Tabelle 2 fett gedruckt. Die übrigen 38 Arten sind im 

Raum Soltau und Umgebung allgemein verbreitet und häufig. 
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Tabelle 2: Potenzielle Brutvogelarten des Untersuchungsgebietes und der direkten 

 Umgebung 

Name Wissenschaftlicher Name RL Nds 
2021 

RL D 
2021 

EU VRL Anh. 

Amsel Turdus merula -  -  - 

Bachstelze Motacilla alba - - - 

Blaumeise Parus caeruleus -  -   - 

Buchfink Fringilla coelebs -  -   - 

Buntspecht Dendrocopos major -  -   - 

Dorngrasmücke Sylvia communis -  -   - 

Eichelhäher Garrulus glandarius -  -  - 

Elster Pica pica -  -  - 

Feldsperling Passer montanus V V - 

Fitis Phylloscopus trochilus -  -  - 

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla -  -  - 

Gartengrasmücke Sylvia borin 3  -  - 

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus -  -  - 

Gimpel Pyrrhula pyrrhula -  -   - 

Grauschnäpper Muscicapa striata V V - 

Grünfink Carduelis chloris -  -  - 

Grünspecht Picus viridis -  -  - 

Habicht Accipiter gentilis V  -  - 

Haubenmeise Parus cristatus -  -   - 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros - - - 

Haussperling Passer domesticus - - - 

Heckenbraunelle Prunella modularis -  -   - 

Kernbeißer Coccothraustes coccothraustes - - - 

Klappergrasmücke Sylvia curruca -  -  - 

Kleiber Sitta europaea -  -  - 

Kohlmeise Parus major -  -  - 

Mäusebussard Buteo buteo - - - 

Misteldrossel Turdus viscivorus -  -  - 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla - - - 

Rabenkrähe Corvus corone -  -  - 

Ringeltaube Columba palumbus -  -  - 

Rotkehlchen Erithacus rubecula -  -  - 

Schwanzmeise Aegithalos caudatus - - - 
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Name Wissenschaftlicher Name RL Nds 
2021 

RL D 
2021 

EU VRL Anh. 

Singdrossel Turdus philomelos -  -  - 

Sommergoldhähnchen Regulus ignicapilla -  -  - 

Sperber Accipiter nisus -  -  - 

Star Sturnus vulgaris 3 3  - 

Stieglitz Carduelis carduelis V  -  - 

Sumpfmeise Parus palustris -  -  - 

Tannenmeise Parus ater -  -  - 

Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca 3 3  - 

Waldohreule Asio otus 3 - - 

Waldkauz Strix aluco -  -  - 

Wintergoldhähnchen Regulus regulus - - - 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes -  -  - 

Zilpzalp Phylloscopus collybita -  -  - 

Fett gedruckt:  Arten, die auf den Roten Listen Niedersachsens/Deutschlands  

  (KRÜGER et al. 2021, RYSLAVY et al. 2020) geführt sind  

RL-Status:  3 = gefährdet V = Vorwarnliste 

 

Die genannten Arten sind Bewohner der nutzungsgeprägten Nadelforsten, Waldränder, Pio-

niergehölze und der gehölzgeprägten Siedlungsränder. Die Sportplatzflächen bzw. die gehölz-

freien Grasfluren, die die flächenmäßig dominierenden Bereiche der beiden Plangebietsteile 

ausmachen, stellen aufgrund ihrer Vegetationsstruktur und der aktuellen Nutzung keine poten-

ziellen Bruthabitate für Vögel dar. Sie können aber als Nahrungshabitat für Brutvögel der um-

gebenen Gehölzlebensräume dienen. 

 

Der weitaus überwiegende Teil der potenziell vorkommenden Arten zählt zu der Gilde der 

Freibrüter. Darunter sind mit der Gartengrasmücke und dem Stieglitz auch 2 Arten, die auf 

der niedersächsischen Roten Liste bzw. der Vorwarnliste geführt sind.  

 

Aus der Gilde der Bodenbrüter sind im Gebiet Vorkommen der weit verbreiteten Arten Fitis, 

Rotkehlchen und Zilpzalp möglich.  

 

Aus der Gilde der Höhlen- und Nischenbrüter neben den verbreiteten Arten Blau-, Kohl-, 

Tannen-, Hauben- und Sumpfmeise, Kleiber und Buntspecht, Gartenbaumläufer und Garten-

rotschwanz auch Vorkommen der gefährdeten Arten Star und Trauerschnäpper sowie der 

auf den Vorwarnlisten der Roten Listen geführten Arten Feldsperling und Grauschnäpper 

möglich.  

 

An den direkt an den heutigen Sportplatz angrenzenden Gebäuden sind außerdem Vorkom-

men von Bachstelze, Hausrotschwanz sowie Feld- und Haussperling möglich. 

 

Aus der Gruppe der Greifvögel und Eulen sind nur in den die Plangebiete umgebenden 

Waldbereichen Brutvorkommen zu erwarten. Möglich sind Brutreviere der ungefährdeten Ar-

ten Waldkauz, Sperber und Mäusebussard, dem auf der Vorwarnliste Niedersachsens geführ-

ten Habicht und der in Niedersachsen bestandsgefährdeten Waldohreule zu erwarten.  
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Als Lebensraum für Gastvögel hat der Geltungsbereich nur eine untergeordnete Bedeutung. 

 

6.3 Amphibien 

Für die Artengruppe liegen auf Bundeslandebene Verbreitungsangaben (THEUNERT 2008) und 

eine Rote Liste (PODLOUCKY & FISCHER 2013) sowie der Landschaftsrahmenplan Heidekreis 

(HEIDEKREIS 2013) vor.  

 

Alle heimischen Amphibienarten fallen unter den besonderen Artenschutz. 13 Arten dieser 

Gruppe sind zudem nach Anhang IV der FFH-Richtlinie streng geschützt. Von diesen kommen 

11 in Niedersachsen autochthon vor.  

 

Vorkommen der Arten Kreuzkröte (Bufo calamita) und Knoblauchkröte (Pelobates fuscus) 

sind aus der Umgebung Soltaus bekannt (HERPETOMAP online 2023). Der Plangeltungsbereich 

und seine Umgebung ist als Habitat für sie aber nicht geeignet. 

 

Vorkommen von Gelbbauchunke (Bombina variegata) und Geburtshelferkröte (Alytes obs-

tetricans) beschränken sich auf den Mittelgebirgsraum. Die letzten niedersächsischen Vor-

kommen der Rotbauchunke (Bombina bombina) befinden sich im östlichen Elbetal. Vorkom-

men der Wechselkröte (Bufo viridis) sind auf das Hügelland begrenzt. Sie sind daher im Un-

tersuchungsgebiet nicht zu erwarten. Reproduzierende Vorkommen von Laubfrosch (Hyla ar-

borea), und Springfrosch (Rana dalmatina) sind aus der Böhmeniederung und deren weiterer 

Umgebung nicht bekannt, auch bietet der Plangeltungsbereich ihnen keine geeigneten Habi-

tate, so dass sie nicht zu erwarten sind. Auch Vorkommen des Kleinen Wasserfrosch (Pelo-

phylax lessonae), Moorfrosch (Rana arvalis) und Kammmolch (Triturus cristatus) können man-

gels geeigneter Habitate ausgeschlossen werden. 

 

Für die Gruppe der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten, geschützten Arten ist in 

den angrenzenden Waldbereichen des Kita-Standorts und des Schulstandorts eine Nutzung 

als Landlebensraum (Sommer- und Überwinterungshabitat) von Teichmolch, Grasfrosch und 

Erdkröte möglich. 

 

6.4 Reptilien 

Für die Artengruppe liegen auf Bundeslandebene Verbreitungsangaben (THEUNERT 2008) und 

eine Rote Liste (PODLOUCKY & FISCHER 2013) vor.  

 

Von den acht streng geschützten Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind nur die sel-

tene Schlingnatter (Coronella austriaca) und die in der Lüneburger Heide vielerorts vorkom-

mende Zauneidechse (Lacerta agilis) in Niedersachsen heimisch. Sie bevorzugen beide ther-

misch begünstigte Trockenstandorte. Im Untersuchungsgebiet sind sie aufgrund fehlender ge-

eigneter Habitate nicht zu erwarten. 

 

Aus der Gruppe der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten, geschützten Arten sind 

Vorkommen von Blindschleiche und Waldeidechse nicht auszuschließen. 
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6.5 Fische und Rundmäuler 

Mit dem Stör (Acipenser sturio), dem Donau-Kaulbarsch (Gymnocephalus baloni) und dem 

Nordseeschnäpel (Coregonus oxyrinchus) sind drei Fischarten nach Anhang IV der FFH-

Richtlinie streng geschützt. Vorkommen sind aufgrund fehlender geeigneter Gewässerhabitate 

im Plangebiet und seiner Umgebung nicht zu erwarten.  

 

Auch aus der Gruppe der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten, geschützten Arten 

sind keine Vorkommen im Gebiet möglich. 

 

 

6.6 Libellen 

Für Libellen liegen für Niedersachsen eine Rote Liste (ALTMÜLLER & CLAUSNITZER 2010) und 

Verbreitungsdaten (THEUNERT 2008) vor.  

Unter den Schutz von Anhang IV der FFH-Richtlinie fallen acht Libellenarten, von denen aktu-

ell sieben in Niedersachsen vorkommen: 

▪ Große Moosjungfer    (Leucorrhinia pectoralis)  

▪ Östliche Moosjungfer   (Leucorrhinia albifrons)  

▪ Zierliche Moosjungfer   (Leucorrhinia caudalis) 

▪ Grüne Mosaikjungfer    (Aeshna viridis) 

▪ Asiatische Keiljungfer   (Gomphus flavipes) 

▪ Grüne Flussjungfer    (Ophiogomphus cecilia) 

▪ Sibirische Winterlibelle  (Sympecma paedisca)  

 

Die Grüne Flussjungfer (Ophiogomphus cecilia) ist eine wertgebende Art für das FFH-Gebiet 

„Böhme“, dessen Grenze ca. 300 m nordwestlich des Geltungsbereichs verläuft. Für sie sind 

geeignete Habitate im Geltungsbereich aber nicht vorhanden, so dass Vorkommen ausge-

schlossen werden können. 

Auch von den anderen oben aufgeführten Arten mit gehobenen Ansprüchen an die Struktur 

und Habitatausstattung ihrer Lebensräume sind bodenständige Vorkommen im Plangeltungs-

bereich und auf den angrenzenden Flächen nicht zu erwarten. Ebenso sind keine Vorkommen 

der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten, aber unter den besonderen Artenschutz 

fallenden, heimischen Libellenarten zu erwarten.  

 

6.7 Käfer 

Für die Laufkäfer liegt eine Rote Liste Niedersachsens von ASSMANN et al. (2002) vor. Die Po-

tenzialanalyse basiert weiterhin auf Angaben von THEUNERT (2008). Weitere Angaben zu Ver-

breitung und Habitatpräferenzen der Arten stammen aus KLAUSNITZER et al. (2016), WACH-

MANN et al. (1995) und MÜLLER-MOTZFELD (2004). 

 

Anhang IV der FFH-Richtlinie enthält neun Vertreter dieser Artengruppe, von denen zwei aktu-

ell in Niedersachsen vorkommen. 
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Der zu den Blatthornkäfern zählende Eremit (Osmoderma eremita) bewohnt alte Laubbäume, 

vor allem Eichen, Buchen, Linden, Weiden und Obstbäume, sofern die Bäume besonnte Be-

reiche mit Höhlen und darin liegenden Mulmkörpern aufweisen. Die Art ist in Niedersachsen 

sehr selten, Funde sind vor allem aus dem Bergland und dem Nordosten des östlichen Tief-

landes bekannt. In den Gehölzbeständen an den Rändern der beiden Plangebietsteile wurden 

keine Baumhöhlen mit Mulmkörpern gefunden. Vorkommen im Untersuchungsgebiet sind da-

her nicht zu erwarten. Vom Großen Heldbock (Cerambyx cerdo) sind Vorkommen in Nieder-

sachsen nur aus dem Wendland und bei Hannover bekannt. Im Untersuchungsgebiet ist die 

Art nicht zu erwarten.  

 

Die ebenfalls im Anhang IV der Richtlinie geführten Arten Breitrand (Dytiscus latissimus) und 

Schmalbindiger Breitflügeltauchkäfer (Graphoderus bilineatus) aus der Familie der 

Schwimmkäfer (Dytiscidae) wurden im östlichen Niedersachsen seit mehreren Jahrzehnten 

nicht mehr nachgewiesen. Vorkommen im Untersuchungsgebiet sind daher auszuschließen. 

 

Aus der Gruppe der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten, geschützten Arten sind 

lediglich in den Gehölzlebensräumen des Plangebiets Vorkommen von Vertretern aus den Fa-

milien der Bock-, Pracht- und Laufkäfer möglich. 

 

6.8 Schmetterlinge 

Für Schmetterlinge liegen Verbreitungsangaben (THEUNERT 2008) und eine Rote Liste (LOBEN-

STEIN 2004) vor. 

 

Der Anhang IV der FFH-Richtlinie umfasst 17 in Deutschland heimische Schmetterlingsarten. 

Für vier dieser Arten sind aktuelle Vorkommen im Bundesland bekannt. Der Nachtkerzen-

schwärmer (Proserpinus proserpina) besiedelt feuchte Stauden- und Pionierfluren und benö-

tigt Futterpflanzen aus der Familie der Nachtkerzengewächse, wobei Weidenröschen (Epi-

lobium sp.) bevorzugt werden. Bisweilen kommen Einflüge aus südlicheren Gebieten vor, dau-

erhafte Populationen der Art sind aus Niedersachsen aber nicht bekannt. Auch kommen ge-

eignete Habitate oder Futterpflanzen im Untersuchungsgebiet nicht vor. Auch Vorkommen der 

Arten Großer Feuerfalter (Lycaena dispar), Schwarzfleckiger Ameisenbläuling (Macauli-

nea arion) und Dunkler Wiesenknopfbläuling (Macaulinea nausithotus) sind aufgrund ihrer 

gehobenen Habitatansprüche auszuschließen. 

 

Auch aus der Gruppe der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten, besonders oder 

streng geschützten Arten sind Vorkommen im Plangebiet nicht zu erwarten. Auf der Grasflur 

oder an den Rändern des geplanten Kita-Standorts sind mit den Arten Brauner und Kleiner 

Feuerfalter (Lycaena tityrus, L. phlaeas) sowie dem Gemeinen Bläuling (Polyommatus icarus) 

Vorkommen von häufigeren Faltern der blütenreichen Säume und Gehölzränder möglich. 

 

6.9 Mollusken 

Für Mollusken liegen Verbreitungsdaten bei THEUNERT (2008) und in den Vollzugshinweisen 

des NLWKN (2021) vor.  
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Von den drei in Anhang IV der FFH-Richtlinie genannten Arten ist die Gebänderte Kahn-

schnecke (Theodoxus transversalis) in Niedersachsen nicht natürlich verbreitet. Die Gemeine 

Flussmuschel (Unio crassus) ist in ihrer Verbreitung an klare Fließgewässer gebunden. Die 

größten Restbestände leben an den Fließgewässersystemen der Ilmenau und der Dumme. 

Von der Böhme sind keine aktuellen Vorkommen bekannt. Von der Zierlichen Tellerschne-

cke (Anisus vorticulus) sind Vorkommen aus dem Großraum der Lüneburger Heide nicht be-

kannt. Vorkommen dieser Arten sind daher nicht zu erwarten. 

 

Auch aus der Gruppe der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten, besonders oder 

streng geschützten Arten sind keine Vorkommen zu erwarten. 

 

6.10 Pflanzen 

Für Farn- und Blütenpflanzen sowie für Moose liegen Rote Listen (KOPERSKI 2011, GARVE 

2004) und Verbreitungsdaten (THEUNERT 2008) vor.  

 

Von den in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Gefäßpflanzenarten kommen sechs ak-

tuell noch in Niedersachsen vor. Der Schierlings-Wasserfenchel (Oenanthe conioides) ist 

eine endemische Art an der Tide-Elbe. Kriechender Scheiberich (Apium repens) und 

Schwimmendes Froschkraut (Luronium natans) sind Pionierarten auf zeitweise über-

schwemmten Schlammböden. Der Frauenschuh (Cypripedium calceolus) kommt nur noch 

zerstreut und vor allem im Bergland vor. Der Prächtige Dünnfarn (Trichomanes speciosum) 

kommt nur noch im Leinebergland vor. Das Vorblattlose Leinkraut (Thesium ebracteatum) ist 

nur noch bei Buchholz nachgewiesen. Für das Untersuchungsgebiet sind Vorkommen dieser 

Arten nicht zu erwarten. 

 

Vorkommen weiterer Vertreter der Kategorie der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführ-

ten, besonders oder streng geschützten Pflanzenarten sind nicht zu erwarten. 
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6.11 Weitere Artengruppen 

Folgende Artengruppen beinhalten besonders oder streng geschützte Arten, die nicht in An-

hang IV der FFH-Richtlinie geführt sind und damit nicht dem europarechtlich strengen Schutz 

unterliegen: 

 

▪ Heuschrecken 

▪ Netzflügler 

▪ Spinnen 

▪ Krebse 

▪ Nesseltiere, Schwämme und Stachelhäuter 

▪ Hautflügler 

 

Aus der Artengruppe der Hautflügler sind in den Offenhabitaten und Gehölzbeständen Vor-

kommen von Arten aus der Gruppe der Bienen und Hummeln (Apoidae), Waldameisen (For-

mica sp.) sowie der Hornisse (Vespa crabro) möglich.  

 

Vorkommen von Vertretern der übrigen Artengruppen sind im Gebiet nicht zu erwarten. 

 

6.12 Übersicht zu Vorkommen besonders oder streng geschützter Arten  

In Tabelle 3 sind die im Plangeltungsbereich oder im direkten Umfeld nachgewiesenen oder 

potenziell vorkommenden Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und die europäischen Vo-

gelarten zusammengefasst dargestellt. 

  

Tabelle 3: Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und europäische Vogelarten  

 

 

 

 

Artengruppe 

 

Name 

 

Wissenschaftlicher Name 

Säugetiere 

Brandtfledermaus Myotis brandtii 

Braunes Langohr Plecotus auritus 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus  

Fransenfledermaus Myotis nattereri 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula  

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri 

Kleine Bartfledermaus Myotis mustacinus 

Mückenfledermaus  Pipistrellus pygmaeus 

Rauhautfledermaus  Pipistrellus nathusii  

Wasserfledermaus Myotis daubentonii 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 
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Aus der Gruppe der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten, besonders geschützten 

Arten sind Vorkommen aus den Gruppen der Säugetiere, Amphibien, Reptilien, Käfer, 

Schmetterlinge und Hautflüglern möglich (Tabelle 4).  

 

Tabelle 4: Nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführte, besonders geschützte Arten/-gruppen  

 

Artengruppe 

 

Name 

 

Wissenschaftlicher Name 

Säugetiere 

Braunbrustigel Erinaceus europaeus 

Eichhörnchen Sciurus vulgaris 

Europäischer Maulwurf Talpa europaea 

Unterfam. Altweltmäuse Murinae 

Familie Spitzmäuse Soricidae 

Amphibien 

Erdkröte Bufo bufo 

Grasfrosch Rana temporaria 

Teichmolch Lissotriton vulgaris 

Reptilien 
Blindschleiche Anguis fragilis 

Waldeidechse Lacerta vivipara 

Käfer 

Familie Bockkäfer Cerambycidae 

Familie Prachtkäfer Buprestidae 

Familie Laufkäfer Carabidae 

Schmetterlinge 

Kleiner Feuerfalter Lycaena phlaeas 

Brauner Feuerfalter Lycaeana tityrus 

Hauhechel-Bläuling Polyommatus icarus 

Hautflügler 

Hornisse Vespa crabro 

Gattung Waldameisen Formica sp. 

Fam. Bienen und Hummeln Apoidae 

 

Artengruppe 

 

Name 

 

Wissenschaftlicher Name 

Vögel 

(Brutvögel) 

 

Arten der Roten Listen bzw. mit lückiger Verbreitung: 

Feldsperling Passer montanus 

Gartengrasmücke Sylvia borin 

Grauschnäpper Muscicapa striata 

Habicht Accipiter gentilis 

Star Sturnus vulgaris 

Stieglitz Carduelis carduelis 

Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca 

Waldohreule Asio otus 

38 weitere ungefährdete, allgemein verbreitete Brutvogelarten 
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Für diese Arten sowie für in diesem Gutachten nicht näher behandelte Arten aus den Gruppen 

der Pilze und Flechten, die nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführt sind, gelten die arten-

schutzrechtlichen Verbote nach § 44 ff BNatSchG im Rahmen der Bauleitplanung nicht. Sie 

werden aber im Rahmen der Betrachtung der Umweltbelange berücksichtigt. So kommen Ver-

meidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen auch den potenziell betroffenen Arten 

aus dieser Gruppe zugute. Darüber hinausgehende, besondere Maßnahmen zur Vermeidung 

von Störungen bzw. der Tötung oder Verletzung von Individuen sind aufgrund der geringen 

Bedeutung der von der Umnutzung betroffenen Habitate nicht erforderlich.  
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7 PRÜFUNG ARTENSCHUTZRECHTLICHER VERBOTSTATBESTÄNDE  

Anmerkung:  

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich, soweit nicht explizit auf die nachfolgende verbind-

liche Bauleitplanung verwiesen wird, auf die Darstellungen der 71. Änderung des Flächennut-

zungsplans.  

 

7.1 Von der Planung betroffene Habitatstrukturen 

im Teilgebiet A bewirken die geplanten Nutzungsänderungen die Realisierung des Bebau-

ungsplans den Verlust von Kiefernforstflächen, kleinflächigen Laubgehölzen, Pionierwaldberei-

chen und offenen Grasfluren.  
 

Im Teilgebiet B sind von den Nutzungsänderungen intensiv genutzte Sportplatzflächen und 

an dessen Südostrand kleinflächig ältere Gehölzbestände an der Winsener Straße durch 

Überbauung und Erschließung betroffen. Die Festsetzungen erlauben auch Neubauten im Be-

reich der Bestandsgebäude. 

 

7.2 Fledermäuse  

Tötung bzw. Beschädigung von Individuen und ihren Entwicklungsstadien 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG 

 Die Gefahr der Tötung oder Verletzung besteht vor allem für flugunfähige Jung-

tiere zur Wochenstubenzeit sowie bei der Zerstörung oder Beschädigung von 

Winterquartieren.  

Baubedingte Aus-

wirkungen  

 

 

 

 Während der Bauphase kommt es zu einem räumlich und zeitlich eng begrenzten 

erhöhten Verkehrsaufkommen und zu akustischen und visuellen Störungen auf 

den Bauflächen und den Zufahrten.  

  

Ein signifikant erhöhtes baubedingtes Tötungs- oder Verletzungsrisiko ist nicht 

gegeben, da von ihnen keine Standorte von Wochenstuben und Winterquartieren 

betroffen sind.  

 

anlage- bzw.  

betriebsbedingte 

Auswirkungen 

 

Breitflügelflederm. 

Zwergfledermaus 

Kl. Bartfledermaus 

 Ein signifikant erhöhtes anlagebedingtes oder betriebsbedingtes Tötungs- oder 

Verletzungsrisiko der in Tabelle 3 aufgeführten Fledermausarten besteht durch 

die geplanten Nutzungsänderungen nicht.  

 

Der einzige Standort potenzieller Wochenstuben im Geltungsbereich liegt an den 

Gebäuden am Sportplatzgelände. Sofern im Zuge der Umnutzung ein späterer 

Abriss oder Umbauten der Gebäude durchgeführt werden, muss im Rahmen ei-

ner ökologischen Baubegleitung auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 

durch eine vorherige fachgerechte Besatzkontrolle sichergestellt werden, dass es 

dabei zu keiner Tötung oder Verletzung von Fledermäusen kommt. Ergeben sich 

Hinweise auf genutzte Wochenstuben oder Balz- und Paarungsquartiere, sind 

dann ggf. weitere Vermeidungsmaßnahmen, etwa in Form von Bauzeitenbe-

schränkungen oder der Vermeidung des Anstrahlens der Gebäudefassaden in 

der Bauphase zu ergreifen.  

 

Fazit  Bei Einhaltung der o.g. Maßnahmen (ökologische Baubegleitung) ist ein Eintreten 

des Verbotstatbestands des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht zu erwarten. 
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Erhebliche Störung  

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG 

 

 

 Eine erhebliche Störung, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Popula-

tionen auswirkt, ist insbesondere gegeben, wenn sich die Mortalitätsrate erhöht 

oder die Reproduktion behindert wird. Als Störungsquellen kommen Lärm- und 

Lichtemissionen oder Vibrationen im Umfeld von Quartieren (insbesondere Wo-

chenstuben) sowie bedeutsamen Jagdgebieten und Flugwegen in Frage. 

 

baubedingte Aus-

wirkungen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anlage- bzw. be-

triebsbedingte 

Auswirkungen 

 

 

 

Breitflügelflederm. 

Zwergfledermaus 

Kl. Bartfledermaus 

 

 

 

 

 

 

 Erhebliche Störungen an potenziellen Fledermaus-Quartieren der Arten Zwerg-, 

Breitflügel- und Kleine Bartfledermaus sind an den im Plangebiet liegenden Ge-

bäuden am Sportplatzgelände möglich. Baustellenbedingte Lärmemissionen, Er-

schütterungen und die Beleuchtung des angrenzenden Baufeldes können zu Ein-

schränkungen der Reproduktion oder im schlechtesten Falle zu einer Aufgabe 

des Quartierstandortes führen. Vor der Umsetzung der Planung ist daher im Rah-

men einer ökologischen Baubegleitung auf Ebene der verbindlichen Bauleitpla-

nung zu prüfen, ob die Gebäude als Quartier (insbesondere als Wochenstube, 

Balz- und Paarungsquartier) genutzt werden. Trifft dies zu, sind dann ggf. weitere 

Vermeidungsmaßnahmen, etwa in Form von Bauzeitenbeschränkungen oder der 

Vermeidung des Anstrahlens der Gebäudefassaden in der Bauphase zu ergrei-

fen.  

 

Bedeutsame Fledermaus-Jagdhabitate sind im Plangebiet und daran angrenzend 

nicht zu erwarten. Gehölzränder sind gleichwohl während der Bauarbeiten vor er-

heblichen Störungen durch Baustellenbeleuchtungen zu schützen. Das Anstrah-

len in der Dunkelphase ist durch geeignete Maßnahmen (Abschirmung/Ausrich-

tung der Beleuchtung) auszuschließen. Eine Baustellenbeleuchtung außerhalb 

der Baubetriebszeiten ist während der Dämmerungs- und Dunkelphase innerhalb 

der Aktivitätszeiten von Fledermäusen (März – Oktober) zu vermeiden.  

 

Beeinträchtigungen von Fledermausquartieren an den Sportplatzgebäuden kön-

nen auch betriebsbedingt auftreten. Um erhebliche Störungen der potenziell be-

troffenen Arten zu vermeiden, ist für beide Teilgebiete die betriebsbedingte Be-

leuchtung auf ein Mindestmaß zu beschränken. Hierfür sind folgende Maßnah-

men zu ergreifen: 

 

▪ Beschränkung der Beleuchtung auf das für die vorgesehenen Nutzungen 
zwingend erforderliche zeitliche und räumliche Maß 

▪ Vermeidung direkter Bestrahlung von umgebenden Gebäudefassaden und 
Gehölzbeständen sowie dem darüberliegenden Luftraum  

▪ Minderung von Streulicht, Minimierung der Lichtstärke 

▪ Verwendung quasi-UV-freier Leuchtmittel 

▪ Verwendung von Leuchtmitteln mit möglichst engem, amberfarbenem Licht-
spektrum (ca. 590 nm) oder warmweißem Licht von max. 3000 K  
 

Fazit  Unter den Voraussetzungen, dass die genannten Vermeidungsmaßnahmen 

durchgeführt werden, wird der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG nicht erfüllt.  
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Zerstörung oder Beschädigung von Lebensstätten 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG 

 

 

 Als Fortpflanzungsstätte gelten alle Orte im Lebensraum eines Tieres, die im Ver-

lauf des Fortpflanzungsgeschehens benötigt werden. Neben Wochenstuben zäh-

len dazu auch Balz- und Paarungsquartiere. Ruhestätten umfassen alle Orte, die 

ein Tier regelmäßig zum Ruhen oder Schlafen aufsucht. Darunter fallen alle re-

gelmäßig aufgesuchten Sommer-, Zwischen- und Winterquartiere unabhängig 

von der Individuenzahl, also z.B. auch immer wieder innerhalb eines Quartiers-

verbunds über das Jahr hinweg genutzte Männchenquartiere, nicht jedoch zufäl-

lig bzw. einmalig aufgesuchte Tagesverstecke. Nahrungs- und Jagdbereiche, 

Flugrouten und Wanderkorridore unterliegen dem § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG, 

sofern sie von essenzieller Bedeutung sind, d.h. dass durch ihre Beschädigung 

die Funktion einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte entfällt.  

  

Betroffenheit von 

Lebensstätten 

 

Breitflügelflederm. 

Zwergfledermaus 

Kl. Bartfledermaus 

 

 
 

übrige Arten 

 

 

 

 Im Falle eines Rückbaus der Gebäude am Sportplatz sind potenziell als Reproduk-

tionsstätte von Fledermäusen genutzte Quartiersstandorte betroffen und es kann 

zu deren Zerstörung/Beschädigung kommen. Da dies erst im Rahmen einer dem 

Rückbau zeitlich vorgeschalteten Besatzkontrolle im Rahmen einer ökologischen 

Baubegleitung auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung ausgeschlossen 

werden kann, ist zu prüfen, ob die ökologische Funktion dieser Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt (§44 Abs 5 

BNatSchG). Essenziell bedeutsame Flugstraßen oder essenzielle Nahrungsge-

biete sind nicht von der Planung betroffen.  

Die übrigen, in Tabelle 3 aufgeführten Fledermausarten besitzen im Untersu-

chungsgebiet keine Quartiere. Eine Zerstörung oder Beschädigung ihrer Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten ist durch die Planung somit nicht zu erwarten. 

§ 44 Abs. 5 

BNatSchG 

 

Breitflügelflederm. 

Zwergfledermaus 

Kl. Bartfledermaus 

 

 Da auch im Randbereich Soltaus vor allem durch Sanierungsarbeiten an Altbau-

ten einerseits und die Errichtung spaltenarmer, wärmegedämmter Neubauten an-

dererseits ein erheblicher Druck auf das Quartiersangebot für gebäudebewoh-

nende Fledermausarten besteht, ist davon auszugehen, dass die ökologische 

Funktion der im Gebiet potenziell vorhandenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

der Arten Breitflügel-, Zwergfledermaus und Kleine Bartfledermaus im Falle eines 

Quartiersverlusts nicht im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt. 

Um in jedem Falle ein zeitlich kontinuierliches Angebot an Quartieren für die der 

genannten Arten zu gewährleisten, ist zum Erhalt der ökologischen Funktion der 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten vor Gebäudeabriss-, Umbau- und Sanierungs-

arbeiten vor Beginn der Arbeiten folgende vorgezogene Ausgleichsmaßnahme 

(CEF-Maßnahme) umzusetzen:  

▪ Anbringen bzw. Integration in Gebäudefassaden von zwei Gruppen á drei für 

die genannten Arten geeignete Fledermausflachkästen, darunter pro Gruppe 

ein als Ganzjahresquartier geeigneter Kasten 

▪ Ausrichtung an Dach-Wandübergängen in mindestens 4 m Höhe, bevorzugt in 

Ost- oder Südostexposition im Umkreis von max. 500 m um das Plangebiet 

Die Maßnahmen sind fachlich zu begleiten, ggf. sind erforderliche, weiterge-

hende oder modifizierte Maßnahmen im Rahmen der ökologisch Baubegleitung 

auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung festzulegen. 

 

Fazit  Der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird nicht verwirklicht. 
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Ergebnis der Prüfung für die Artengruppe Fledermäuse 

 

Unter der Voraussetzung, dass die vorgenannten Maßnahmen umgesetzt werden, ist nicht mit 

dem Eintreten von Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG zu rechnen. Eine 

Ausnahmeprüfung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG für die Artengruppe der Fledermäuse ist nicht 

erforderlich. 

 

 

7.3 Vögel 

 

Tötung bzw. Beschädigung von Individuen und ihren Entwicklungsstadien  

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG 

 Das Risiko der Tötung oder Verletzung von Individuen besteht insbesondere in 

der Brut- und Aufzuchtzeit für nicht flügge Jungvögel oder Gelege. 

 

baubedingte 

Auswirkungen 

 Um die baubedingte Gefahr der Tötung oder Verletzung von Brutvögeln der in 

Tabelle 2 genannten Arten zu vermeiden, sind Vegetationsräumungen sowie 

Fäll- und Gehölzschnittarbeiten im Winterhalbjahr innerhalb der zulässigen Fäll- 

und Schnittzeit (01.10. – 28.02.) durchzuführen. Sofern eine Durchführung der 

Arbeiten im Frühjahr/Sommer in Teilen unumgänglich ist, sind die betroffenen 

Vegetationsbestände und Gebäude unmittelbar vor den Arbeiten auf aktuelle 

Brutvorkommen von Vögeln zu überprüfen. Die Arbeiten können nur stattfinden, 

wenn solche Vorkommen sicher ausgeschlossen werden können. 

 

anlage- bzw.  

betriebsbedingte 

Auswirkungen 

 Um ein signifikant erhöhtes, anlage- oder betriebsbedingtes Risiko der Tötung 

oder Verletzung von Individuen der in Tabelle 3 genannten Brutvogelarten sowie 

von Gastvögeln zu vermeiden, sind Gebäude und andere bauliche Einrichtungen 

mit Glasflächen > 5 m² gegen Vogelschlag zu sichern.   

 

Fazit  Unter der Voraussetzung, dass Vegetationsräumungs- und Rodungsarbeiten so-

wie Gebäudeabriss- und -umbaumaßnahmen zwischen Anfang Oktober und 

Ende Februar außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit bzw. im Sommerhalbjahr nur 

nach Überprüfung auf aktuelle Brutvorkommen durchgeführt werden und grö-

ßere Glasflächen gegen Vogelschlag gesichert werden, wird der Verbotstatbe-

stand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht erfüllt. 
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Erhebliche Störung  

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG 

 

 Störungen sind dann erheblich, wenn sie sich auf den Erhaltungszustand der lo-

kalen Population der Arten auswirken. Für Brutvogelpopulationen können dies 

z.B. visuelle oder akustische Beeinträchtigungen sein, die zu Meidungsreaktio-

nen bis hin zur Aufgabe von Brutplätzen oder zu einem verringerten Aufzuchter-

folg führen. 

 

baubedingte  

Auswirkungen 

 

 Erhebliche Störungen, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Popula-

tion der Arten auswirken, sind für die im Planungsgebiet vorkommenden im 

Raum Soltau flächenhaft verbreiteten und nicht bestandsgefährdeten Arten nicht 

zu erwarten. Um baubedingte erhebliche Störungen der in Tabelle 3 aufgeführ-

ten 8 lückenhaft verbreiteten bzw. bestandsgefährdeten Arten zu vermeiden, 

sind Fäll- und Gehölzschnittarbeiten sowie Vegetationsräumungen innerhalb der 

zulässigen Fäll- und Schnittzeit (01.10. – 28.02.) durchzuführen. Sofern eine 

Durchführung der Arbeiten im Frühjahr oder Sommer unumgänglich ist, sind die 

betroffenen Gehölze und Vegetationsbestände unmittelbar vor den Arbeiten auf 

aktuelle Brutvorkommen von Vögeln dieser Arten zu überprüfen.  

 

Für Gastvögel bestehen keine erheblichen baubedingten Störungen. 

 

anlage- bzw. be-

triebsbedingte  

Auswirkungen:  

 

Verbreitete,  

störungstolerante 

Arten der Sied-

lungsränder 

 

 

 

 

 

Mäusebussard 

Sperber 

Waldkauz 

Waldohreule 

Habicht 

 

 

  

  

 

 

 

Bei den in Tabelle 3 aufgeführten Vogelarten handelt es sich um störungstole-

rante Arten der Siedlungsränder. Insbesondere die Brutvogelgemeinschaft in 

Teilgebiet B dürfte aufgrund des bestehenden Sportplatz- und Schulbetriebs ge-

genüber nutzungsbedingten Störungen unempfindlich sein. Für die Arten ist 

durch die Planung keine Zunahme von anlage- und betriebsbedingten Störun-

gen zu erwarten, die sich auf den Erhaltungszustand ihrer lokalen Populationen 

auswirkt. Auch für Gastvögel sind keine erheblichen anlage- und betriebsbeding-

ten Störungen zu erwarten. 

 

Für die fünf Arten ist ein mögliches Brutvorkommen bestenfalls in den weniger 

stark gestörten nördlichen und westlichen Waldrandbereichen des Teilgebiets B 

anzunehmen. Die dortigen Waldbereiche bleiben auch in Zukunft mit ihrer Habi-

tateignung erhalten. Bei einer störungsbedingten Verdrängung der Brutplätze in 

Folge der baulichen Nutzung der heutigen Sportflächen ist ein Ausweichen in die 

angrenzenden, weitläufigen Forst- und Waldflächen des Böhmewalds auszuge-

hen, ohne dass dies zu negativen Auswirkungen auf den Erhaltungszustand ih-

rer lokalen Populationen führen würde. 

 

Für Gastvögel besteht durch die Planung weder baubedingt noch anlagen- oder 

betriebsbedingt eine erhöhte Gefahr der erheblichen Störung. 

 

Fazit  Unter der Voraussetzung, dass Vegetationsräumungs- und Rodungsarbeiten au-

ßerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit bzw. im Sommerhalbjahr nur nach Überprü-

fung auf aktuelle Brutvorkommen durchgeführt werden, wird der Verbotstatbe-

stand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG nicht erfüllt. 
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Zerstörung oder Beschädigung von Lebensstätten 
 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG 

 

 Als Fortpflanzungs- und Ruhestätte gilt bei Arten, die wiederkehrend den glei-

chen Neststandort nutzen, das Nest selbst, also z.B. die Höhle oder der Horst. 

Bei Arten, die jedes Jahr ein neues Nest anlegen, gilt als Fortpflanzungsstätte in 

der Regel das Brutrevier. Hinzu kommen wiederkehrend aufgesuchte Rastge-

biete oder Schlafplätze als Ruhestätten. Nahrungsgebiete sind Bestandteil die-

ser Lebensstätten, sofern sie für die Aufrechterhaltung ihrer Funktion von essen-

zieller Bedeutung sind. 

 

Betroffenheit von 

Lebensstätten  

  

 Von der Überbauung bzw. Umnutzung der Freifläche in Teilgebiet A und der 

zentralen Sportplatzflächen in Teilgebiet B sind keine Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten von Brutvögeln betroffen. In den überplanten, von Gehölzen bestande-

nen Randbereichen des Kita-Standortes sowie den zu rodenden Gehölzen am 

Südostrand des Schulstandorts können durch die Realisierung der Planung Le-

bensstätten aller in Tabelle 2 genannten 46 Vogelarten verloren gehen.  

 

Für diese Arten wird geprüft, ob auch nach einem Brutplatzverlust die ökologi-

sche Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhstätten im räumlichen Zusammen-

hang erhalten bleibt.  

 

§ 44 Abs. 5 

BNatSchG 

 

Verbreitete, stö-

rungstolerante Ar-

ten der Siedlungs-

ränder 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stieglitz 

 

 

 

 

 

Mäusebussard 

Habicht 

Sperber 

Waldkauz 

Waldohreule 

 

 

 

 

  

 

 

Die 38 in Tabelle 2 genannten ungefährdeten und allgemein häufigen Arten sind 

störungsrobuste, hinsichtlich der Habitatwahl anpassungsfähige Brutvögel der 

Wirtschaftswälder, Waldränder und Siedlungsgehölze. Potenziell besiedelbare 

Ausweichhabitate sind für sie in den ausgedehnten, strukturreichen Waldflächen 

und Siedlungsgebieten im Umfeld des Geltungsbereiches in ausreichendem 

Maß vorhanden sind. Auch ist damit zu rechnen, dass sich ein Teil dieser Brut-

vogelarten auf lange Sicht wieder im Plangebiet ansiedelt, in dem aktuell in gro-

ßen Teilen für Brutvögel besiedelbare Strukturen fehlen. Die ökologische Funk-

tion der Fortpflanzungsstätten bleibt für diese Arten im räumlichen Zusammen-

hang erhalten. Für sie wird der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG nicht verwirklicht. 

 

Der Stieglitz ist auch in Siedlungsgebieten bei guter Durchgrünung und dem 

ausreichenden Vorhandensein von Nahrungsquellen in Form von Sämereien 

und Kleininsekten ein anpassungsfähiger Singvogel. Auch nach Realisierung der 

Planungen wird für ihn von einem Fortbestand der ökologischen Funktion der 

Lebensstätten ausgegangen. 

 

Die in ausgedehnten Wäldern, aber auch in der gehölzreichen Kulturlandschaft 

brütenden Greifvögel Mäusebussard, Sperber und Habicht sind in ihrer Habitat-

wahl bei ausreichem Nahrungsangebot wenig wählerisch. Für sie wird auch bei 

einer Realisierung der Planung von einem Fortbestand der ökologischen Funk-

tion der Lebensstätten ausgegangen. Gleiches gilt für Waldkauz und Wal-

dohreule, die auch in gehölzreichen Siedlungsgebieten, Parks und Gärten vieler-

orts vorkommen. Die ausgedehnten, eher noch störungsärmeren Forstflächen 
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Feldsperling 

Gartenrotschwanz 

Grauschnäpper 

Star 

Trauerschnäpper 

nördlich, westlich und östlich der beiden Teilgebiete bieten für diese Arten groß-

räumig geeignete Brut- und Nahrungshabitate, die als Ausweichlebensräume zur 

Verfügung stehen. 

 

Unter den bestandsgefährdeten bzw. lückig verbreiteten Arten befinden sich mit 

Feldsperling, Gartenrotschwanz, Grauschnäpper, Trauerschnäpper und Star fünf 

halbhöhlen- bzw. höhlenbewohnende Arten, deren potenzielle Bruthabitate vor 

allem an den Rändern von Teilgebiet B zu erwarten sind. Das Angebot geeigne-

ter Höhlenbäume ist in Wirtschaftswäldern wie denen an den Rändern des Plan-

gebiets limitiert. Um für sie die Lebensstätten im räumlichen Zusammenhang zu 

sichern, sind auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung Maßnahmen zu 

deren Erhalt festzusetzen oder im Geltungsbereich oder in einem Radius von 

500 m für jede der genannten Arten geeignete 3 Nisthilfen (insgesamt 15 Käs-

ten) an Großbäumen oder Gebäuden (Feldsperling, Star) in mindestens 4 m 

Höhe und Ost- oder Südostexposition im Umkreis von 500 m einzurichten und 

dauerhaft zu unterhalten. 

 

Für Gastvögel besteht durch die Planung weder baubedingt noch anlagen- oder 

betriebsbedingt eine erhöhte Gefahr der Zerstörung/Beschädigung von Lebens-

stätten. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fazit  Um den Fortbestand der Lebensraumfunktion im räumlichen Zusammenhang zu 

erhalten (§ 44 Abs. 5 BNatSchG), sind für Bruthabitate der Arten Star, Grau- und 

Trauerschnäpper, Gartenrotschwanz und Feldsperling auf der Ebene der ver-

bindlichen Bauleitplanung geeignete Maßnahmen zum Erhalt / zur Sicherung 

durchzuführen bzw. CEF-Maßnahmen zu dessen Ersatz durchzuführen. Für alle 

weiteren potenziellen Brutvogelarten ist kein Eintreten des Verbotstatbestandes 

zu erwarten. 

 

 
 

Ergebnis der Prüfung für die Artengruppe Vögel 

 

Ein Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BNatSchG ist für die Arten-

gruppe nicht zu erwarten. Bei Beachtung der Vermeidungsmaßnahmen ist auch mit dem Ein-

treten des Verbotstatbestandes des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG nicht zu rechnen. Eine Aus-

nahmeprüfung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist für die Artengruppe der Vögel nicht erforderlich. 

 

 

 

  



71. FNP-Änderung der Stadt Soltau Planungsgemeinschaft 

Artenschutzfachbeitrag – Stand 24.01.2024  Marienau 

 

Seite 36 

8 ZUSAMMENFASSUNG 

Die Stadt Soltau hat die Aufstellung eines Bebauungsplans für zwei Gebiete im nördlichen 

Stadtgebiet beschlossen. Gegenstand der Planung ist die zukünftige Nutzung des westlichen 

Geltungsbereiches als Ganztagsschule und des östlichen Geltungsbereiches als Kindertages-

stätte. Mit der 71. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Soltau soll über eine zukünf-

tige Darstellung als Fläche für den Gemeinbedarf (Kita/Ganztagsschule/Sport) auch die vorbe-

reitende Bauleitplanung an die vorgesehenen Nutzungen angepasst werden. Die Flächennut-

zungsplanänderung und die verbindliche Bauleitplanung sind u.a. nur rechtsgültig und damit 

vollzugsfähig, wenn der Verwirklichung keine dauerhaften und nicht ausräumbaren arten-

schutzrechtlichen Hindernisse entgegenstehen. Der vorliegende Artenschutzfachbeitrag ist 

Teil des Umweltberichts zur Änderung des Flächennutzungsplans.   

 

Als Grundlage für eine artenschutzrechtliche Beurteilung erfolgte 2023 eine Potenzialanalyse 

zum Vorkommen anderer besonders oder streng geschützter Tier- und Pflanzenarten.  

 

Im Untersuchungsgebiet kommen potenziell Brutbestände von 46 Vogelarten festgestellt, da-

runter je 4 Arten der Roten Liste und der Vorwarnliste Niedersachsens. Das Untersuchungs-

gebiet besitzt keine besondere Bedeutung als Nahrungs- oder Rastgebiet.  

 

Außerdem besteht das Potenzial für das Vorkommen von elf Fledermausarten. Für die Arten 

Breitflügelfledermaus, Zwergfledermaus und Kleine Bartfledermaus sind im Teilbereich B Vor-

kommen von Quartieren an Gebäuden möglich. Teile des Plangebietes sind überdies als 

Jagdgebiet und Flugstraße von allgemeiner Bedeutung.  

 

Darüber hinaus sind Vorkommen nicht im Anhang IV der FFH-Richtlinie geführter, besonders 

geschützter Arten aus den Gruppen der Säugetiere, Amphibien, Reptilien, Käfer, Hautflügler, 

und Schmetterlinge möglich. Für diese gelten die artenschutzrechtlichen Verbote nach § 44 

Absatz 5 BNatSchG nicht, ihre Belange sind aber generell im Planverfahren zu berücksichti-

gen.  

 

Um die Tötung oder Verletzung und die erhebliche Störung von Fledermäusen nach § 44 Abs. 

1 Nr. 1 und 2 BNatSchG zu vermeiden, sind auf der nachfolgenden Ebene der verbindlichen 

Bauleitplanung die Gebäude in Teilgebiet B vor Abriss oder Umbau im Rahmen einer zeitlich 

vorgeschalteten ökologischen Baubegleitung auf aktuelle Fledermausvorkommen zu überprü-

fen. Um in jedem Falle ein zeitlich kontinuierliches Angebot an Quartieren für die der genann-

ten Arten zu gewährleisten, sind zum Erhalt der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten vor Gebäudeabriss-, Umbau- und Sanierungsarbeiten als vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme) zwei Gruppen á drei Fledermausflachkästen (darunter 

pro Gruppe ein als Ganzjahresquartier geeigneter Kasten) in Gebäudefassaden zu integrieren 

oder auf solchen anzubringen. 

 

Um erhebliche Störungen von Fledermäusen nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG zu vermeiden, 

ist die Beleuchtung während der Bauzeit und nach Baufertigstellung entsprechend den Vorga-

ben der Arbeitshilfe zur naturschutzfachlichen Einschätzung von Licht zum Schutz der Arten-

vielfalt auf ein Mindestmaß zu begrenzen. Der Luftraum über den Lampen, Gehölze und Grün-

flächen sowie Dach- und obere Fassadenbereiche angrenzender Gebäude sind von Beleuch-
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tung frei zu halten. Es sind insektenfreundliche, UV-freie Leuchtmittel mit geringer Wellen-

länge um 540-700 nm, mindestens aber mit warmweißem Licht < 3000 K zu verwenden. Au-

ßerdem sind die Lichtstärke, die Anzahl der Lichtquellen und Streulichtemissionen auf das not-

wenige Maß zu begrenzen und eine Bedarfsbeleuchtung zu installieren. 

 

Um die Tötung oder Verletzung und die erhebliche Störung von Vögeln nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 

und 2 BNatSchG zu vermeiden, sind Rodungs- und Vegetationsräumungsarbeiten sowie Ge-

bäudeabriss-, -sanierungs- und -umbaumaßnahmen außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten 

in das Winterhalbjahr (01.10. – 28.02.) zu legen. Ist eine Durchführung der Arbeiten im Som-

merhalbjahr unumgänglich, sind Gehölze und Gebäude unmittelbar vor den Arbeiten auf aktu-

elle Vorkommen von Brutvögeln zu überprüfen. Außerdem sind Glasfassaden >5 m² gegen 

Vogelschlag zu sichern. 

 

Um für die höhlenbewohnenden Brutvogelarten Star, Trauer- und Grauschnäpper, Feldsper-

ling und Gartenrotschnäpper die Lebensstätten im räumlichen Zusammenhang zu sichern, 

sind auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung entweder Maßnahmen zu deren Erhalt 

festzusetzen oder im Geltungsbereich bzw. in einem Radius von 500 m für jede der genannten 

Arten geeignete 3 Nisthilfen (insgesamt 15 Kästen) an Großbäumen oder Gebäuden (Feld-

sperling, Star) in mindestens 4 m Höhe und Ost- oder Südostexposition im Umkreis von 500 m 

einzurichten und dauerhaft zu unterhalten. 

 

Unter der Voraussetzung, dass die genannten Auflagen umgesetzt werden, ist eine Ausnahme 

von den artenschutzrechtlichen Verboten nicht erforderlich. 

 

Tabelle 9 gibt einen Überblick über die artenschutzrechtlich erforderlichen Maßnahmen. 

 

Tabelle 1: Übersicht über die artenschutzrechtlich erforderlichen Maßnahmen  

Maßnahme  

Vermeidung von    

 

§44 (5) 

BNatSchG 

Erhalt der 

ökologischen  

Funktion 

 

§44 (1), Nr. 1 

BNatSchG 

Tötung oder 

Verletzung 

§44 (1), Nr. 2 

BNatSchG 

Erheblicher 

Störung 

§44 (1), Nr. 3 

BNatSchG 

Zerstörung / 

Beschädigung 

von Lebens-

stätten 

Durchführung von Gebäudeabriss- und -um-

bau-, Rodungs-, Vegetationsräumungsmaß-

nahmen im Winterhalbjahr 

X X   

Überprüfung von Gebäuden vor Abriss auf ak-

tuelle Fledermausvorkommen  
X X   

Im Falle unvermeidbarer Gebäudeabriss und  

-umbau- sowie Rodungs- und Vegetationsräu-

mungsarbeiten im Sommer: Überprüfung auf 

aktuelle Brutvogelvorkommen 

X X   

Sicherung größerer Glasflächen gegen Vogel-

schlag 
X    
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Maßnahme  

Vermeidung von    

 

§44 (5) 

BNatSchG 

Erhalt der 

ökologischen  

Funktion 

 

§44 (1), Nr. 1 

BNatSchG 

Tötung oder 

Verletzung 

§44 (1), Nr. 2 

BNatSchG 

Erheblicher 

Störung 

§44 (1), Nr. 3 

BNatSchG 

Zerstörung / 

Beschädigung 

von Lebens-

stätten 

Begrenzung der Außenbeleuchtung in der 

Bauzeit und nach Baufertigstellung auf ein Mi-

nimum 

 X   

Einrichten von 2 Gruppen á 3 Fledermaus-Er-

satzquartieren, darunter jeweils ein Ganzjah-

resquartier als vorgezogener Ausgleich (Plan-

gebiet oder Radius 500m) 

  X X 

Einrichten von insgesamt 15 Nistkästen als Er-

satzquartier für die von Lebensraumverlust be-

troffenen halbhöhlen-/höhlenbrütenden Brutvo-

gelarten Feldsperling, Gartenrotschwanz, 

Grauschnäpper, Trauerschnäpper und Star 

(Plangebiet oder Radius 500m) 

  X X 

Ökologische Begleitung der vorgezogenen 

Ausgleichsmaßnahmen  
   X 
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